
Anforderungen an einen Genesenennachweis
(IfSG-Änderungsgesetz 18.03.2022)

Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens
• eines durch vorherige Infektion erworbenen Immunschutzes gegen

das Coronavirus SARS-CoV-2
• in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer

Sprache
• in verkörperter oder digitaler Form.

Nachweis der Infektion durch Nukleinsäurenachweis
(PCR, PoC-NAAT o. ä.)

Testung liegt mindestens 28 Tage und höchstens
90 Tage zurück.

LAGuS; Stand 28.03.2022



Übergangslösung: Bis 30.9.2022 sind 

1. und 2. ausreichend

Wer gilt gemäß §22(a) IfSG als vollständig geimpft?

Alle in der EU 
zugelassenen 
Impfstoffe in allen 
Kombinationen
• Comirnaty
• Spikevax
• Vaxzevria
• Vaccine Janssen
• Nuvaxovid

oder
Nachweis SARS-CoV-2-
Infektion (ohne vorherige 
Impfung) Antikörpertest 
oder PCR

Nachweis 
SARS-CoV-2-
Infektion
mittels PCR
plus 28 Tage

1. 2. 3.

Ausschließlich zum Zweck der 
Einreise nach Deutschland: 
Abgeschlossene 
Grundimmunisierung plus 
270 Tage wird akzeptiert

mind. 3 
Monate

Nachweis 
SARS-CoV-2-
Infektion
mittels PCR
plus 28 Tage

LAGuS; Stand 28.03.2022



Gültig bis zum 30.09.22
jeweils für 90 Tage nach letztem Ereignis

Ab 1.10.22

 2 Impfungen  3 Impfungen

 Nachgewiesene Infektion (PCR 
oder Antikörper-Nachweis) + 1 
Impfung

 Nachgewiesene Infektion (PCR 
oder Antikörper-Nachweis) + 2 
Impfungen

 1 Impfung + Infektion (PCR) ab 
Tag 28

 2 Impfungen + Infektion (PCR)

Genesen (PCR-Nachweis liegt länger als 28 Tage
und max. 90 Tage zurück)

:

Wann gilt Befreiung von Quarantänemaßnahmen?
(vollständiger Impf- und Genesenenstatus nach IfSG §22a und

Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung §6)

IfSG § 22aLAGuS; Stand 28.03.2022


